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anfangen? In der neuen bleiben; ihre Mängel und

Uuvoàmmcnhciten verbessern und sie Unsern Bcdücf-

Nissen und Vcchäiüussn anpassen.

Sprechen wir ernsthaft und unsigürlich.

Ist dìcft leichte Rückkehr zur alten Verfassung wirk-

lich auch möglich, wie man mit treuherzigem Leichtsinne

sie anküuoet!
Der Lcman, Argau, Lauis- Bellinzona, das Rhein«

that, Thurgau, Baden, Oberland, müßten wieder

Unterthanen werden, und ist es möglich zu glauben,

daß diese Bedingung ohne Widerstand angenommen und

ohne Schwierigkeit aufgelegt wurde?

Man giebt den Klagen, welche das Unglück erpreßt,

ein allzu grosses Gewicht; man rechnet auf allzu be.

stimmte und wichlige Resultate jener Rückkehr zum AI-

ken; man zieht viel zu allgemeine Schlüsse auS den

Aeusserungen des Schmerzes und aus den Wunsch.»

selbst für die Wiederherstellung der alten Ordnung der

Dinge. In ihrer Verzweiflung, unterliegt die Seele

der Bangigkeit des AugeUbllcks; alle ihre Gefühle sind

auf ein einziges hingerichtet, auf das Gefühl des sie

drückenden Uebels. Der Tod, die Sclaverey, alles

erscheint ihr erwünscht, in so fern es nur ihren Leiben

ein Ende macht. Ist die Crise vorübergegangen, als-
dann kehren die Triebe der Natur und die Hofnungen
MÜck; was ihr kurz zuvor veU.mgenswerkh erschien, das

will sie nun nicht mehr.' Es ist die Fabel des Holz«

Hauers. In seiner Bekümmernd rief er den Tod an;
biesir erscheint; wofür bittet er ihn? er möchte ihm
feine Last weder aufladen helfen.

Verwechselt die Aristokratie nicht ihre Wünsche mit
ihren Mitteln? Sie steht diese als den Hindernissen-,
welche zu überwinden sind, gewachsen an. Sollte sie sich

hierin nicht bekriegen? Hat sie alles, was um sie herum
sich geändert hat, in Anschlag gebracht? Das Fußge.
strll der Bildsäule ist zertrümmert; man konnte sie an

der Erde lieacnd und in der Nähe betrachten. Wie
vollkommen man sich auch ihre Formen aus dcr Ferne
angcschön, vorstellen mag; sie haben verloren, was sie

von dem Zauber der Perspektive geliehen halten. Es
wirb viele Zelt erfvdcrt, um sie wieder ans jene Höhe zu

heben, von dcr herab sie einst st vorthcithaft erschien.

Wie will man indessen den Mangel ersitzen? Die An«

hängst! der Macht sind gerade eben so verschwunden,
wie die Täuschung, mit der sie umgeben war. Ihre

^

Reichthümer sind dahingeschwunden, ihre Schätze sind

erobert; von ihren Arsenalen und Magazinen ist nur
noch das Andenken übrig geblieben; sie hat weiter

nichts mehr, Pas sie versprechen, nichts das sie geben

könnte; sie muß selbst alles verlangen.
Nehme» wir an, sie sei? durch irgend einen jener

Gewallstreiche, dir so viel unmöglich geachtete Dmge
zu Stande bringen, wiederhergestellt; wie wird sie sich

erhallen? Sie wird stehender Truppen bedürfen, denn
sie kann sich nicht auf eine Milch verlassen, die aus
Menschen besieht, welche sich durch die Privilegien unte'.-
drückt fühlen, die Gleichheit genossen und alsdann wieder
Unterthanen geworden sind. Diese Armee wird entwc.
der durch eigene Fonds oder t rch Hülfsgclder deS

Auslandes bezahlt. Im erste» Fall muß sie Abgaben
erheben und sie wird die Fcudalrechce .ini ausgedehnt n
Sinne wiettr herstellen. —zf Im alcn Fall, wird sie

von England, von Frankreich, von Oestreich zu gleicher
Zeit HulfSgiDer ziehen? Kann sie steh dessen schmeicheln?

Oder wird sie nur von einer dieser Mächte empfangen?
dann werden die beyde» andern ihre Feinde seyn. Wird
sie eine fremde Garnison zu Hilfe raffen alsdann kann
sie vielleicht unterjochte Unterthanen beherrschen, aber
sie selbst wirb auch ihren Nachdaren umerthan und
verdächtig seyn.

Würde die Aristokratie ruhig und ihre Vorurthcile
beseitigend, das Nachthcilige ihrer Lage überdenken, sie

könnte unmöglich ihre Wiederherstellung wünschen. Der
Rath, dcr ihre Hofnungen hebt, ist dcr Räch eines

arglistigen Feindes oder eines unbesonnenen Beschützers.

Der von der angeblichen leichten Wiederherstellung der

alten Verfassung hergenommene Einwurf, kann mc-
hin die Probe einer ernsten Prüffung nichl aushalten.

Ich habe gezeigt, daß der Federalism für HelrntieN
nicht zuträglich seyn kann; ich habe die Vortheile der'

Eli'.hcck cnlwickclt, und die Emwürsse, die dagegen

gemacht werden, beantwortet. Ich habe die Mängel
der Verfassung, unter der sie bisher statt fand, nicht
verschwiegen. Ich habe die Nothwendigkeit, eine an-
dcre an ihre Stelle zu setzen, anerkannt. Giebt es eine

solche, die die Vortheile beyder Systeme in sich verei«

nigt? Ick> glaube ja, und ich werde Sie hievon in mei-

ncm nächsten Schreiben zu überzeugen suchen.

Ich bin u. si k».

Wsetzgàî-de? Rath, April.
Forschung, b

Die Finanz.Commißion crstêt folgenden Verichf,
dessen Antrag angenommen wird:

B, Gefetzgehcr! Die Pfarcch Rülii im Distrikt Pü-
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ren, C. Bern, be-sizt in einem gewissen Bezirke LandcS,

die Generalität des Heu- Emd. Wcrch. und Flachs-.

Akhndens, welche Zchendpflicht » laut Bereinigungsakle

von >;zo, sich ausdrücklich auch, auf die künftig ein-

zuschlagenden Accker erstreckt. Von eben diesem Land

ward hingegen der Getreibezchnden an die Regierung

ven Bern entrichtet.

Nun trug es sich zu, daß gegen das Ende des sieb-

zehemen Jahrhunderts mehrere der dortigen Bürger,
A-eker zu Wiesen und Hausplätzen einzuschlagen begehr-

ten und auch wirklich die dazu erforderliche obrigkeitliche

Bewilligung erhielten, jedoch unter Auflegung eines

Bodcnzmscö, anstatt des Zehntens. Von dem an

ward also weiterhin kein Getreidezchndcn mehr von die-

s.n Bürgern gefordert, und auch jezl macht niemand

Keinen Anspruch darauf. Eine andere Bcwandniß hat

es aber mit der zu der Psarrcy Rütli gehörige» Zehud-

gerecht gkeit. Zwar ward etwa bey 8-- Jahren lang

kein Zchndeu von derselben, von jenen Grundstücken ge-

fordert. Als aber im Jahr 1764. dieser Pfarrzehnden

bereiniget ward, so verlangte dcr Renovator desselben,

daß die Besitzer dieser Einschläge die Heu- Emd- Werch-

und Flachs. Zchndpflicht anerkennen. Die Besitzer

weigerten sich aber dessen und behaupteten, um ihres,

auf die Einschlagsbewilligung, anstatt des Zehndens ge.

legten Bvdenzinscs willen, nicht nur von dein Gelrei.

dezehnden, sondern überhaupt von aller Zchndpflicht be.

freyt worden zu fcyn. ttebcr diese Frage entstand ein

Prozeß, der in den zwey ersten Instanzen zu Gunsten

Her Pfaney Rütli entschieden ward; ein Urtheil, dem

sich die Gegenparthey unterzog, ohne solches vor die

höchste Gewalt zu ziehen. Von dem an führten auch

die Besitzer dieser Grundstücke ihren Heu - und Emd-

Ahnden an die Psarrcy Rütli, ohne fernern Wider-

fpruch ab.

Jczt aber treten die Besitzer mehrerer in diesem Falle

sich befindlicher Grundstücke, als nämlich Bendicht

Stauffer und Mithasie von Nütti, mit einer Petition

auf und begchren, daß ihre Einschläge entweder von

dem bey deren Emschlagung neu aufgelegte» Bodenzmse,

oder aber pen aller Zehendpflicht, mithin auch von dcr

gegen die Pfarcey Rürti befteyt werden.

Räch dem Dafürhalten Ihrer Fiuanzcommißion ist

aber der gesetzg. Rail) nicht dicjenige Bchsrde, an

welche dicPetculcn sich zu wenden haben. Es ist diePfar-

rey Nütii, an welche die Pelenten ansprächig find oder

von welcher sie einen Nachlaß begchren, nud diese Pfar-

rey hängt entweder direkte von dcr Vcrwaitungskammcr

des Cantons oder von einem besondern Coklatoren ab.
Die Petentcn haben sich also zu Handen eben dieser
obern Behörde bey dem Pfarrer oder direkte bey dieser
Behörde anzumelden, und können sie auf gütlichem Wege
nicht zu ihrem vermeinte» Rechte gelangen, so steht >h.

neu der Weg Rechtens offen. In keinem Falle ist cS

aber ein Gegenstand, der vor die Kesttzgebung gehört.
Ohne also in die Begründniß oder Uubcgnmdniß der

Sache einzuireten, räth die Fiuanzcommißion Ihnen
B. G. an, in dieses Bcfrcyungsbegehren dcr Petentcn
nicht einzutreten, sondern dieselben dahin zu weisen»
daß sie sich mit demselben an diejenige Behörde wenden,
von welcher die Psarrcy Rülti, ihres Einkommens halb
direkte abhängt.

Die Fiuanzcommißion räth zu folgender Votschaft
an den Voltz. Rath, welche angenommen wird:

B. Voll;. Räthe! Bereits am 29. Herbstm. >8°-»
hatce der gesetzg. Rath in einem Dekretsvorschlage dar«

auf angetragen, baß so wie für die 6 ersten Monate
des Jahrs 17s? bereits geschehen war, auch für sue 6
leztern Monate eben dieses Jahrs eine Staatsrechnung
möchte abgefaßt und von Ihnen, B. VoUz. Räthe!
vorgelegt werden.

Auf diesen Dckreksvorschlag ist zwar kein eigentliches
Befinden von Ihrer Seite, eingekommen; allem die in
Ihrer Botschaft vom ,6. Weinmonat enthaltene Au-
zeige, daß eine Gcncralrechnung auf den i. Jenuer 179?,
welche dann auch eine 2te für das Jahr 1799 selbst

»erhoffen ließ, vorgelegt werden sollte, und daß eS mit
dieser Arbeit allmählig vorrücke, konnte doch einiger-,
maßen als eine Antwort auf jenen Antrag angesehen
werben und sie gereichte dem gesetzg. Rath wirklich z«
einiger Beruhigung. Seine Antwort vom 1 ;. Novbr.
thut daher der besondern Bruchrechnung für die 21e

Hälfte des Jahrs >799 keine Erwähnung mehr; sie aus-

ftrt aber uedst dcr Hoffnung, daß die verhelssene erste

Gencralrechnung nächstens werde vorgelegt werben,
zugleich auch die gerechte Erwartung, daß auch an der
Gencralrechnung von 1799 mit Eifer werde gearbeitet
werden, damit dieselbe der ihr unmittelbar vorhergehen»
den in kürzester Frist nachfolgen möge.

Bis jezt aber ist noch keine dieser Rechnungen, noch
nicht einmal die erste derselben, die für das Jahr 1798,
eingereicht worden, und doch ist es bereits bey drey Iah«
rcn, daß dcr vollziehenden Gewalt die Verwaltung deß

Staalsvcrmögens anvertraut worden ist.

(Die Forts, folgt.)

X
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Gesetzgebender Rath, 7. April.
Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft an de» Vollz. Rath, betreffend

die Ablegung der Staatsrechnungcn von den Iah-
ren 1798 und 179?.)

Gewiß werden auch Sie » B. Voll;. Rathe! mit
dem gesitzg. Räch einstimmen, daß c5 dringende Zeit
sey, über diese Verwaltimg des Staatsvermögens or-
deutliche Rechnung abzulegen. Die Nation, von der

ficts neue Beyträge gefordert werden, «st eine solche

Rechnungsablage zu erwarten berechtigt, und dem

gesetzg. Rath als ihrem Stellvertreter, ist es uncrläß«

liche Pflicht, hierauf zu dringen.
Der gesttzg. Rath ladet Sie demnach ein B. V. N.

und sodcrt Sie selbst auf, daß Sie doch die möglichst
geschwinde Ausfertigung der schon so lange rückständig

gen Generaleechnungcn, ernstlichst anbefehlen möchten,
damit sie dem gesetzg. Rath baldest können mitgetheilt
werden.

Die Pvlizeycommißion erstaltet über das Begehren
dcS Peter Adam, C. Soiothura, die Bewilligung zu
Errichtung einer Mühle betreffend, einen Bericht, per

für; Tag« auf den Canzleyttsch gelegt wird.
Die gleiche Commißion erstaltet über den Crispiman-

sehen Bràrschastssond in Bremgarten einen Bericht,
der für ; Tage auf den Canzleyttsch gelegt wird.

Die Petitioncncoinniigion berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

1. B. Wild von Erlangen, Apotheker in Yverhon,
der seit 20 Jahren sich in der Schweitz aufhäst, bittet
um das helvetische Bürgerrecht. Wird an die Consti-
tutionscommißivn gewiesen.

2. Die Schullehrcr von Vivis bitten um Bezahlung
ihrer rückständigen Gehalte. Wird an die Vollziehung
gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz,
commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Um die Lücke zu erfüllen, welche

durch den verworffenen Verkauf der Hauptdomaine zu

Sonnenberg entstanden ist, fand sich der Vollz. Rath
im Falle auf die zweckmäßigsten Mittel um so mehr

zu denken, als die noch obfchwebende Veräufferung
der Sonnenbergischen Separatbesitzungen nicht inS

Große fallen kann, indem es unbchntsam wäre, durch
Vcräufferuug zerschiedener Wiesgründe das auf dem

Berg gelegene rohe Ackerland ganz ausser Möglichkeit
der Cnltzic zu sitzen.

Die Vorschläge, die der Vollz. Rath Ihnen dießfallS

macht, betreffen lauter abgerissene Stücke einsiedlischer

Besitzungen, von welchen sich nach sorgfältiger Unterm»

chung ergeben hat, daß sie den Hauptdomainen nicht

nur entbehrlich, sondern in mehrern Rücksichten lästig

sind.

Derselbe übersendet Ihnen die Schätzung folgender
Güter:

2. Von der Domaine Freudenftls im C. Thurgau x

l. Die Mühle zu Eschen;, auf ,,912 Fr. gcfchäzt.
Wassergüsse haben beträchtliche Reparationen noth,
wendig gemacht, und es läßt sich keiner dem In.
tcrcffe des Derkaufscapitals sich annähernden Ver»

Pachtung, entgegensehen,

s. Das Wirthshaus zu Eschen;, auf 8728 Fr. ge.
schäzt, obfchon der Pachtzins nie über 87 Fr. ge.

bracht werden konnte. Für den Kauf aber sind

glückliche Aussichten vorhanden,
d. Von der Domaine Gachnaug im C. Thurgau,

sendet Ihnen der Vollz. Rath eine Schätzung verschiedener

Stücke, welche sich auf 4!?8 Fr. i btz. 8 r. beläuft.

Er hat diese Schätzung, die dem Ministen» zu nie«

drig schien, nochmals prüffen lassen, ward aber »er.
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ständtgt, daß sie von der Nohigkeit dieser von der ^

Hauptdcsitzung sehr entlegenen und darum unmöglich ;

wohl zu wartenden Euter herrühre. Da sich aber

Benachbarte derselben, kaujlustig finden, so laßt sich im-
wer eine ziemlich angemessene Loojung »erhoffe».-

c. Die Insel ttsuau im Zürichsee gelegen und zur
Domaine Pfäffikon gehörig, zu deren Ausnahme sie

um so. nichtiger und unwesentlicher ist, als die Insel
selbst die nothwendige Streuung und gar alleS Holz
entbehrt. ' Diese Umstände verringern den Werth der.
selben, der auf 12,60 Fr. geachtet ward. Es läßt
sich aber hoffen, daß ihre Lage eine ziemliche Concur-

renz von Käuffern und daher eine bessere Loosung ver-
schaffen werde.

Der Voll;. Rath bittet Sie B- G., ihn nicht nur
zur Feilbietnug dieser Besitzungen, sondern zugleich zu

Bestimmung solcher Zahlungstermine zu bevollmächti.

gen, die den Verhältnissen gegen die Einsiedlischcn Gläu-
biger entsprechend seyn könnten.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Sie befragen den Voll;. Rath über

die Gründe, aus welchen er ein von der Gemeinde

Zürich angesprochenes, im Camon Thurgau gelegenes

Domainengnr nicht in die Suspension der Veräusserung
eingeschlossen habe, weiche er den von der gleichen Ge-
meinde angesprochenen, im Canton Zürich gelegenen

Gütern angedeihen ließe.

Derselbe haltet es für das füglichste, B G. wenn

tr Sie überhaupt mit dem Gange bekanntmacht, den

er bey asten dießsättigen Ansprüchen der Gemeinde Zü-
rich beobachtet hat.

Nachdem die Gemeiudskammer die verlangte Ver-
kausseinstestling im Canton Zürich erhalten hatte, siicine

sie in einer Men Petition auch die Verkäuffe der Güter
Pfyn, Nenforn und der Schmiede von Wcllhausen zu

hemmen, ohne nur der Weinfcldischen Lehcngüter mit
tinem Worte zu erwähnen.

Aus dazwischen gekommenen ökonomischen Rüeksich-

sen hob der Voll;. Rath den V rkauf der Domänen

Pfyn und Nenforn auf; da er aber nach der Weisung
des Gesetzes die mit dem Stempel der Nevribllk unde-

zeichnete Petition ausser Acht ließ, ward die Schmiede
von Westhausen versteigert und liegt nun, weil der Ver-
kauf wegen unhinlänglicher Loosung verworssen ward,
das zweytem»! in der Steigerung.

Den zten Merz crat nun die Gemeiudskammer mit
wr.niuen Bittschrift auf, welche Sie dem Lollzz Nach

den rite» übermachten. Sie bezielt durch dieselbe drei
Ratifikation der Weinftldischcn Lehengütcr im Camon

Thurgau und den Verkauf der Guter zu Sax im C.

Limh, zu behindern, und schließt alle .ihre im Canton
Thurgau ehmals besesseneu Domaine» in ihrem ganzen
Umfange ein.

Der Voll;. Rath glaubte nun in diese ausgedehnte

Prätention nicht mehr cinirekeii zu sollen, in Erwägung
daß sich die Gemeinde, in Hinsicht auf diese Ansprachen

nicht einmal auf ein Dokument bezog, daß in keiner

frühern Petition einige Erwähnung von den Lchngü,
tern zu Weinfelden gemacht ward, daß dieses mit den

nöthigen Requisiten nicht versehene Ansuchen, bis nach

dem Verkauf dieser Lchengüier angestanden war, uns.
daß eben die gleiche Eäumniß wegen Sax stattfindet-,
indem die Versteigerungen auch im Canton Linch bereits
in vollem Gange waren. — Hicmil glaubt derselbe

B. G. Ihrem Ansinnen vom 26. Merz vollständig ent-

sprechen zu haben.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter»

richtscommißion gewiesen:

B- Gesetzgeber Der B. Anton Milani von Corgcns
in Cisalpinien, wurde, wie aus bcyliegendem Berichte
des Ministers der Künste u. Wissenschaften und den auge»

fügten Acten erhellt, im I. 1796 in das Augustinerkloster

zu Besten;, wo er vorher als Student 7 Monate gelebt

hatte, als Noviy ausgenommen, und ftlr ih» wurden

Z. 727 ff ic> als Kostgeld, 2000 L> znr Klosteraussteucc

und 1206 L. zur Stiftung einer Leibrente von seinem

Onkel, dem Pfarrer Tordtni zu Mercallo bezahlt : so

daß Milani jährlich 72 Livr. beziehen, das Capital
aber bey seinem Absterben dem Kloster verbleiben sollte.

Da nun der B. M-lani zufolge des Gesetzes vom 17.
Herbst. 179s aus dem Orden getreten: so erklärte der-

selbe, unter Fortsetzung seiner Rente auS den Kloster-

einkünften, sich mit dcr Aussteuer von zo bis Z5

Lonisb'or begnügen zu wollen.

Diese Aussteuer findet der Voll;. Raih nach allen an-
gestellten Untcrsuchungcn eben so mäßig als gerecht, und

glaubt daher, Sie B. G. einladrn zu sollen, dem B.
Milani ein für allemal eine Aussteuer von Lomsdox

samt dcr Bestätigung einer ihm jährlich aus den Klo«

siereinkünften abzuretchende» Leibrente von 72 Mailan-
der-Livres zu bewilligen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Mnnizi?
palitätcncommißwn gewiesen, um am Donstag zu b.e«

richten:
B. Gesetzgeber! Da zufolge des Gesetzes rvM 15,
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Hornnng i?yy jeweilen auf den ersten May die Mn-
nizipaiitälcn und Gemeindskam.mern erneuert werden

sollen und dieser Zeilpunkt heranrückt; auf der ändern

Seite aber wegen der gegenwärtigen provisorischen und

der bevorstehenden Einführung einer neuen Verfassung,

bw Erneuerung aller übrigen Behörden eingestellt und

nur ein einstweiliger Modus für die Ergänzung derselben

eingeführt worden, so sieht sich der Vollz. Rath im Fall,

von Ihnen B. G. eine Entscheidung zu begehren: ob

die Generalversammlungen der Activbürgcr zur Erneue-

rung der Gemàdsbchê'.dcn abgehalten werden sollen,

oder ob tiefflden nicht bis aus einen schicklichern Zeit-

punkt aufgeschoben werden könnten? Viele Munizipal.
beainten haben ihre, besonders wegen der Requisitions-

und Einquartierungsgcschästen so unangenehmen Stcl-
ten nur in der Hoffnung bis lest versehen, daß sie der-

selben bey den bevorstehenden neuen'Wahlen würden

cnüaden werden. An andern Orten sind die Munizipa-
liiäten und Gemeindsverwalttinzen so zusammengesezt,

daß eine Erneuerung derselben höchst nothwendig ist.

Hingegen ist zu besorgen, daß die allgemeine Zusammen-
berussung der Generalversammlungen der Aktivbürger in
der gegenwärtigen Lage der Republik zu mannigfaltigen
Unordnungen Gelegenheit geben könnte. In vielen

Gemeinden würden sowohl die -Mmi'ipalbcamten als die

Eememdvcrwalrer abtreten, ohne daß sich andere Bür-
ger bereit finden würden, di sc Süllen anzunehmen,
und auf diese Weise könnte ei l Zustand von Anarchie
entstehen, der in gegenwärtigem Zeitpunkt um so viel
nachihciligere-Folgen hätte, weil die Vollziehung des

neuen Ansiagensystems vorzüglich aus den MuniZipaiitä-
ten beruht.

Der Vollz. Rath ladet Sie ein, V. G., diese Gnuide
in reiche Erwägung zu ziehen und darüber mit möglich-
ster Beförderung einen Entscheid zu geben.

Gesetzgebender Rath, 8. April.
Präsident : V o n derf! üe.

Die PelilionencoMmißion berichtet über folgende Ge.
zenständc:

i. Der Altammanu Näzvon Messen, Distr. Bmen,
bewirbt sich zum zwcrt.nma! um die Erlaubniß, seines

Bruders Tochter heyrctthen zu dürfen. — Da oersrlbe
mit dernemlichen Bitte bereits unterm i>. Dec, .'800
abgewiesen worden ist, so verdient die Wiederholung der-
selben, nach dem Ermessen Eurer Pet. Commißion keine

Berathung.—Angêlimen.

2. In einer unterm 24. Merz dem gesetzgebenden Rath
vorgelegten Petition, beschwerten sich die Gemeinden im
Bezirk Olle» sowohl über das Kriegscommiffariat z»
Arau, als das Ministerium des Innern, deren Versü-
gungcn dahin zielen, auf Unkosten des Bezirks Ölten,
dem Bezirk Arau mit Einquartierung zu schonen. —
Diese Klage ward von Ihnen B. G. sofort der Vollste,
hung überwiesen. Nun erhebt sich der Bürger Distrikts,
Commissair Schmutziger von Arau gegen die Grimdlo-
sigkcir dieser Klage, und verlangt zu seiner Emlädnig
scharfe Untersuchung seines Benehmens. Die Pelitionen.
Commißion schlägt Ihnen vor, diese leztere Vorstellung
als das Gegenstük der erstern, der »emlichen competenteu
Behörde zur Unlersuchnng zu überweisen. Angcnomcn.

z. Der Jakob Sluder, unlcrsiüzt von der Munizipa,
lität Härtmgen und Eggertinden begehrt Wicderherstel.
lung seines zu Eggertiubcn, Distr. Ölten, seit der Revo-
lution geüblen, nun aber von bor Verwallungskammer
von Soiorhucn / in Betracht zweyer daselbst vorhandenen
Tavernenwulhshäuser, mpprimirtcu Pincenschenks. —
Die Pct. Com. trägt aus Verweisung dieses Begehrens
au die Vollziehung an. —Angenommen.

4. In der Brgiaubnlß, daß ihr in Betreff der rük,
ständige», ans einem Stlstgnt schuldigen Besoldung ihres
Sicgrlsts, dem Vollz. Nalh unterm 18. Nov. 1800 <än-

gereichtes Begehren, an die Gesetzgebung gelanget sey,

bittet die Miinizipalltät Frauenkapellen, Distr. Laup-m,
den sordersamcn Entscheid. — Da keur solches Ansuchet
an den g ftzgebenden Rath gelanget ist, so rathet die

Pet. Com. an diese Bittschrift der Vollziehung zur Er-
iimerung des betreffenden Ministem zu überweisen.
Angenommen.

5. Tue Gemeinde Eßlingen verlangt der Kirchge-
meuld Egg einverleibt zu werben. Es fragt sich aber : ob'
die Kirchgemeind Egg sie in ihren SchooZ aufnehmet!'
wolle, oder aus welchen Gründen sie diesen Antrag aus,'
schlage? Um dieses zu erfahren, trägt die Pet. Soul.-
an, das Begehren der Gemeinde Eßlingen der Vollzze--
hmig zur Commuuikalion au die Gemeinde Egg zu über.-
welsen. — Angenommen.

6. Die Mumzipalität Altdorf bittet, daß die Priester-
ihres Bezirks fürohin dispensirt werden möchten, vor dem''

Antritt ihrer Pfründen nach Zug zu reisen, um sich da,'
scibst prüffen zu lassen. — Die Prt.Com. trägt an die-
ses Begehren der Unlerrichtscomm.ißton zu überweisen. —'
Angenommen.

7. Der Jacob Neukom, Bader zu Langenthah dem'

die Ejnregjsirjiungögcbichr von einem iezthin erkauftem



— 6o

Haus gefedert wird, begehrt aus Grund, daß dieses

Haus keiner Ehrschatzpflîcht unterworfen war, von der

Einregistrirunssgcbühr losgesprochen zu werden. — Da
diese beyden Gebühren, odschon sie in Effect» viel ahn»

lich scheinendes haben, dennoch aus einer ganz verschiede-

nen Quelle herrühren, die Etnrcgistrirungsgcbühr dann

eine General-StaalSabgabc ohne Ausnahme ist, so

rathet die Pet. Com. a», in dieses Begehren nicht

einzutreten. Angenommen.
(Die Forts, folgt.)

Jillättdjsche Nachrichten.
Der Negierung6ftatthalterde6 Cantons Linth

ail diè Bewohner desselben.

Das neu erschienene Abgaben « Gesetz vom 15. Christ-

monat 1800 erwckt bey Euch Bewohner deâ Cantons

Liiich! bange Sorgen. Ich habe mich bemüht, selbes

näher kennen zu lernen, aber bald genug gefunden, daß

die Begriffe, die man sich von diesem Gesetz macht, sehr

oft falsch und irrig sind. Doch diese alle zu widerlegen,

ist nicht änderst möglich, als wenn ich Euch kursives

sage, welche Abgaben das Gesetz fordert. Der Zweck,

den ich dadurch beabsichtige, ist Eure Beruhigung; er.

reiche ich denselben auch nur lheilweise; so ist zugleich

auch der erste Wunsch meines Herzens erfüllt.
Diese Abgaben sind nun folgende :

i. Alle liegenden Güter werden nach einem Mittel,
preis gcschäzt, und davon Zwey vom Tausend bezahlt.

Wer etwas auf seinem Gut schuldig ist kann solches her.

nach wiederum dem ZinShcrrn abziehen.

Müssen dreyerley Sorten Srcwvclpapier gebraucht

werden ; die erste und wohlfeilste Sorte ist für alle Schrift
ten, so vor Beamten und Gerichten Gültigkeit haben

sollen; sowie auch für alle Scheine, Conren u. s. w.
für Fr. 20, und mehr; die zweyte Sorte ist für alle Ob-
ligationen und andere Handschriften aller Art, in denen

kein liegendes Gut als Unterpfand verschrieben ist; die

dritte Sorte ist endlich für Wechsel und Anweisungen.

Die erste Sorte wird nach der Größe des Papiers, die

zweu leztcrn Sorten aber nach der Summe, die darauf
verschrieben wird, bezahlt.

5. Muffen Kartenspiel, Zeitungen und Bmchtzedel
winen besonder» Stempel tragen.

4. Die wirklich bestehenden Handschriften aller Art,
in denen kein Unterpfand verschrieben ist, müssen von
dem Gericht Treiber visitt werden, doch ohne daß er die»

selben lesen darf, und bezahle» Cins vom Tausend, Die
Verschreibungcn hingegen, in denen ein Unterpfand ver»
schrieben ist, zahlen nichts, indem das Unterpfand die

Grundsteuer bezahlt.

5. Handelsleute und. ^Fabrikanten muffen Patente
lösen nach Maßgabe ihrcS Handels.

6. Künstler, Handwerker und Proscßionisten müssen

ebenfalls Patente haben, welche nach Umständen von
btz. bis Fr. 20 kosten.

7. Aerzte, Wundärzte und Advokaten müssen das
gleiche thun.

8. Die Wirthe bezahlen theils zu Handen des Staats,
theils zu Handen der Gemeinden Fünf vom Hundert
Getränksabgabe.

9. Wird die bekannte Handândcrungsstencr bezahlt;
so wie auch eine Abgabe bey Erbschaften nach den Gra.
den der Verwandschaft.

10. Bon Bedienten, von Pferden und Kutschen,
wenn selbe nur zum Pracht gehalten werden, wird eben»

falls eine Abgabe zu Handen des Staats und der Ge«

mcinden bezahlt; so auch die Jäger.
11. Und endlich wird den öffentlichen Beamten Eins

vom Hundert ihrer Gehalte abgezogen.

Dieß sind nun die Abgaben, die wir bezahlen solle»;
mehr nicht und weniger nicht. Mehrere derselben haben
noch Ausnahmen, als wie z. B. die Handändernngs.
stcuer bey Fallimenten, die Erbschaften vom Varer und
Kind u. s. w. ; doch alles das kann ich hier nicht weiters
aussetzen, da alles indem Gesetz und den darauf Bezug
habenden Beschlüssen eingesehen werden kann, und ich

Euch einzig einen deutlichen Begriff von den Abgabe»
selbsten geben wollte.

Bewohner des Cantons Linth! vergesset niemalen,
daß kein Staat ohne Einkünfte bestehen kann. Bedenket,
daß unser Vaterland sich von einer durch Raubsucht und
den alles verheerenden Krieg verursachten Entkräftung
zu erHolm hat. Jeder von uns achte bloß auf das, was
das Gesetz von ihm fordert, und erfülle solches; so wird
er sich sechsten vor Schaden und Nachtheil seyn. Thun
wir alle daS Gleiche, so wird unser Canton feruers das
unschätzbare Glük innerer Ruhe und allgemeiner Sicher»
heit gemessen.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll in allen Kirchen
des Cantons verlesen, an gewöhnlichen Orten ange»

schlagen, und von den Beamten den Bürgern die solche

verlangen, nnentgeldlich abgegeben werden.

Geben Elarus den osten April >8o>.

Der Negicrungêstatthalter; Heer.
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